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Qualitätsbereich 5 

Bildungsangebote und Anforderungen 

Eine auf die Zielsetzungen und Rahmenbedingun-
gen der Schule abgestimmte Ausgestaltung des 
Bildungsangebots sowie an die Interessen und 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ange-
passte unterrichtsergänzende Angebote ermögli-
chen ein umfassendes und hochwertiges Bildungs-
angebot.  

Die Festlegung gemeinsamer Zielsetzungen, Inhal-
te und didaktisch-methodischer Grundsätze unter 
Einbeziehung des pädagogischen Werteverständ-
nisses und der Grundsätze der Erziehung sowie die 
Abstimmung der Kriterien zur Leistungsmessung 
sind unverzichtbare Grundlagen für die Gewährleis-
tung eines gleichwertigen Bildungsangebots.  

 

Qualitätsmerkmal 5.1 

Bildungsangebote 

Die Entscheidung über Schwerpunkt- oder Profilbil-
dungen, Wahlpflicht- oder Wahlkurse sowie För-
derunterricht und Arbeitsgemeinschaften steht in 
engem Zusammenhang mit dem Schulprogramm 
sowie der Ausgestaltung der Schule als Lebens-
raum zur Persönlichkeitsbildung. Die Organisation 
angemessener unterrichtsergänzender Angebote 
für das Fördern und Fordern der Schülerinnen und 
Schüler setzt Informationsaustausch und enge 
Kooperation im Kollegium voraus. 
Bei der Ausgestaltung der Stundentafel bzw. Pla-

nung der Bildungsgänge sowie der Gestaltung der 
Unterrichtszeit bzw. der Verteilung der Fachstun-
den verfügen die Schulen über einen Entschei-
dungsspielraum. Hierdurch können die Schulen - im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrerstun-
den - das Lernangebot den Interessen und Neigun-
gen der Schülerinnen und Schüler anpassen, den 
Kompetenzerwerb entsprechend den individuellen 
Begabungen und Fähigkeiten unterstützen sowie 
besondere Angebote zur Persönlichkeitsentwick-
lung und Gemeinschaftsbildung gestalten. 

Teilmerkmale 

 

5.1.1 Ausgestaltung der Stundentafel 

Das Fächerangebot steht im Einklang mit dem Schulprogramm und berücksichtigt die Interessen und 
Neigungen der Schülerinnen und Schüler. 

 

 

5.1.2 Ausgestaltung des Tagesablaufes 

Die Verteilung der Fachstunden sowie die Gestaltung der Unterrichtszeit und der unterrichtsfreien Zei-
ten unterstützen den Erwerb, die Festigung und langfristige Verfügbarkeit des Gelernten sowie den 
Aufbau fachübergreifender, personaler und sozialer Kompetenzen. 

 

 

5.1.3 Besondere Angebote der Förderung 

Ein vielfältiges und flexibles unterrichtsergänzendes Angebot unterstützt und erweitert den Erwerb von 
fachlichen, fachübergreifenden, personalen und sozialen Kompetenzen. 

 

 

Qualitätsmerkmal 5.2 

Schuleigenes Curriculum 

Das schuleigene Curriculum umfasst die Vereinba-
rungen zur inhaltlichen und didaktisch-
methodischen Ausgestaltung der Unterrichtsange-
bote. Dazu gehören die fachbezogenen schuleige-
nen Arbeitspläne, die schulinternen Konzepte zur 
Umsetzung der fachübergreifenden Aufgaben des 
Bildungsauftrags in § 2 NSchG wie Berufsorientie-
rung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kulturel-
le Bildung, Interkulturelle Bildung, Persönlichkeits-
bildung, Prävention und Gesundheitsförderung 
sowie Sprach- und Medienbildung. Weiterhin erfolgt 
im Rahmen des schuleigenen Curriculums die Ein-

bindung der unterrichtsergänzenden Angebote in 
die Bildungsarbeit der Schule. 
In den fachbezogenen schuleigenen Arbeitsplänen 
und den fachübergreifenden Konzepten werden die 
verbindlichen Vorgaben der Lehrpläne sowie des 
Schulprogramms konkretisiert und in Beziehung zur 
Situation der Schule gesetzt. Die Arbeitspläne die-
nen der Wahrung der Unterrichtskontinuität, sichern 
über Schuljahrgangsstufen hinweg kumulatives 
Lernen und ermöglichen Anschlussfähigkeit im 
Lernprozess. 
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Teilmerkmale 

 

5.2.1 Fachbezogene schuleigene Arbeitspläne 

Für alle Fächer sind in fachbezogenen schuleigenen Arbeitsplänen die verbindlichen Kompe-
tenzerwartungen durch Festlegung von Zielsetzungen, Themen und didaktisch-methodischer Grund-
sätze für einen systematisch aufeinander aufbauenden Unterricht konkretisiert. 

 

 

5.2.2 Fachübergreifende Konzepte 

Zur Umsetzung der fachübergreifenden Ziele des Bildungsauftrags sind Konzepte entwickelt sowie die 
Beiträge der einzelnen Fächer herausgearbeitet und in den fachbezogenen schuleigenen Arbeits-
plänen ausgewiesen. 

 

 

5.2.3 Unterrichtsergänzende Angebote 

Für die unterrichtsergänzenden Angebote ist der Beitrag zum Erwerb von fachlichen, fachüber-
greifenden, personalen und sozialen Kompetenzen herausgearbeitet und abgestimmt.  

 

 

Qualitätsmerkmal 5.3 

Leistungsbewertung 

Die Leistungsanforderungen ergeben sich aus den 
Zielsetzungen des Bildungsauftrags sowie aus den 
fachbezogenen Konkretisierungen in den Lehrplä-
nen. Leistungsfeststellungen und Leistungsbewer-
tungen geben den Schülerinnen und Schülern so-

wie den Erziehungsberechtigten Rückmeldungen 
über die erworbenen Kompetenzen und den Lehr-
kräften in Verbindung mit der Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung Orientierung für 
Maßnahmen der individuellen Förderung.  

Teilmerkmale 

 

5.3.1 Grundsätze der Bewertung 

Die abgestimmten Grundsätze zur Konzeption und Bewertung von Leistungsüberprüfungen berück-
sichtigen die Breite der zu entwickelnden Kompetenzen sowie den langfristig angelegten Kompetenz-
aufbau. 

 

 

5.3.2 Transparenz 

Die vereinbarten Grundsätze und Verfahren der Leistungsfeststellung und -bewertung sind für alle 
Beteiligten transparent. 

 

 

5.3.3 Lernberatung 

Die Erziehungsberechtigten werden systematisch über den Lernstand, die Lernentwicklung, die 
Fördermöglichkeiten und zu Fragen der Schullaufbahn ihrer Kinder beraten. 

 

 


